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Teil 1

Einführung

„Kompetenzneurosen behindern den Kommerz!“1 Dieser Aphorismus des Publizis-
ten Peter E. Schumacher versinnbildlicht die Diskussion rund um den Kompetenz-
streit im Zuge unionaler Integration. Das Zitat ließe sich trefflich auf die Haltung
europäischer Visionäre gegenüber Hütern nationaler Kompetenzerhaltung übertra-
gen. Die Interpretation des Zitats weist Parallelen mit dem Kompetenzstreit bei der
Auslegung des Beihilfentatbestands im Steuerrecht auf.

Jede Kompetenzordnung schützt die Kompetenzträger. Kompetenzen verkörpern
nicht nur Zuständigkeiten und haben damit Bedeutung für die Rechts- und Gesell-
schaftsordnung, ihre Teilung dient auch der Zuweisung von Verantwortlichkeiten.
Die Kompetenzordnung strukturiert, sie legitimiert und identifiziert.2 Zugleich ist
die Relevanz unionaler Integration und europäischer Zusammenarbeit in den heuti-
gen Tagen unbestritten. Die existierende Ambivalenz gegenüber der Wahrung mit-
gliedstaatlicher Interessen ist dabei augenscheinlich. Das vermeintlich geniale Kon-
strukt der Europäischen Union und die in ihr angelegte geteilte Kompetenzträger-
schaft3 birgt insofern erhebliches Konfliktpotential.

An der Schnittstelle zwischen nationalem Steuerrecht als einerseits staatstragen-
der, andererseits gleichheitsrechtlich anfälliger Materie4 und unionalem Beihilfen-
recht bricht sich ein solcher Streit in besonderer Weise Bahn. Er ist Ausdruck einer
Kompetenzkollision zwischen dem unionalen Ideal eines unverfälschten Binnen-
markts und der mitgliedstaatlichen Selbstbestimmung der Besteuerung. Ein solcher
Konflikt konkretisiert sich in zahlreichen Abgrenzungsfragen: Wann ist eine Steuer-
norm noch Ausdruck der Steuergesetzgebungskompetenz des Mitgliedstaates? Wel-
che Rolle spielen hierfür Sinn und Zweck der jeweiligen nationalen Steuergesetz-
gebung? Wie lassen sich unter Wahrung der Kompetenzordnung wirtschaftspoliti-

1 Peter E. Schumacher (1941–2013), deutscher Publizist und Aphorismensammler; der Zu-
sammenhang dieses Aphorismas ist ungeklärt. Den Begriff der Kompetenzneurose in ähnlichem
Zusammenhang verwendend: von Wrangel, Ohnmacht des Abgeordneten, in: Zeitschrift für Par-
lamentsfragen (1969), 80, 80.

2 Zur Problematik der Kompetenzordnung und Legitimität vgl. Härtel, Handbuch der europäi-
schen Rechtsetzung (2006), §4 Rn. 2.

3 Zu dieser Idee von Robert Schuman im sog. Schuman-Plan vgl. beispielhaft: Wilkens, Die
Bundesrepublik Deutschland und Frankreich: Dokumente 1949–1963, Bd. 2 (1997), S. 29.

4 Zu Besteuerung und Souveränität vgl. Lehner, Begrenzung der nationalen Besteuerungs-
gewalt durch die Grundfreiheiten und Diskriminierungsverbote des EG-Vertrages, in: Pelka
(Hrsg.), DStJG 23 (2000), S. 263, 264; zur gleichheitsrechtlichen Relevanz vgl. Straßburger, Die
Dogmatik der EU-Grundfreiheiten (2012), S. 2.



sche Maßnahmen bekämpfen, die bloß unter dem Deckmantel des Steuerrechts er-
lassen werden? Wie wirkt sich die im Verbrauchsteuerrecht verbreitete Harmonisie-
rung auf das Kompetenzverhältnis aus und auf welche Weise können (unionale)
Sozialzwecke Abschirmwirkung entfalten?

A. Thema und Relevanz

Im Kontext des Steuerrechts ist das Beihilfenrecht eine besondere umstrittene Form
der negativen Integration. Im Mittelpunkt der Untersuchung dieser Arbeit steht die
Rolle des Beihilfenrechts in der vertikalen und horizontalen Kompetenzordnung.
Wenngleich das Beihilfenrecht schon von Beginn an Bestandteil der europäischen
Verträge war, hat es erst in jüngerer Zeit in Literatur und Praxis verstärkte Aufmerk-
samkeit erhalten. Insofern ist das Beihilfenrecht kein unbekanntes Terrain des
rechtswissenschaftlichen Diskurses. Konflikte nationaler Steuerhoheit und Europäi-
schen Wettbewerbsrechts standen zuletzt im Vordergrund der Diskussionen.5 Eben
jener vertikale Kompetenzstreit ist stetiger Begleiter der vorliegenden Arbeit.

Die Dissertation geht hierüber hinaus. Im Bereich des Verbrauchsteuerrechts tre-
ten unionale Vorgaben in Gestalt der Harmonisierung hinzu. Der Verbrauchsteuer
wird deshalb in dieser Untersuchung besondere Aufmerksamkeit zu Teil werden.
Durch die Harmonisierung wird die Anwendung des Beihilfenrechts nur scheinbar
zurückgedrängt. Die Statistiken über beihilfenrechtliche Verfahren im Bereich der
Verbrauchsteuer belegen das Gegenteil.6 Stattdessen stellen sich neue, bisweilen
unbeantwortete Fragen im horizontalen Kompetenzgefüge aufgrund der Koexistenz
von Harmonisierung und Beihilfenrecht. Die Harmonisierung, die Grundfreiheiten
und das Beihilfenrecht sind drei Handlungsformen, die die Europäischen Verträge
den Unionsorganen als Wahrnehmungsbefugnisse zur Durchsetzung des Binnen-
markts an die Hand geben. Sie firmieren auch als Modelle bzw. Formen Europäi-
scher Integration. Die Harmonisierung begründet das Recht zum Erlass von uniona-
lem Sekundärrecht auf Grundlage primärrechtlicher Ermächtigungsgrundlagen. Sie
etabliert somit Gebote (sog. positive Integration). Die Grundfreiheiten und das Bei-
hilfenrecht untersagen hingegen Verhaltensweisen und stellen damit Verbote auf
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5 Beispielhaft aus der Literatur: Balbinot, Beihilfeverbot und Rechtsformneutralität (2018);
Schön, in: Hancher /Ottervanger /Slot (Hrsg.), EU State Aids, 5. Auflage 2016, Rn. 13-001 ff.;
ders., Tax Legislation and the Notion of Fiscal Aid: A Review of 5 Years of European Jurispru-
dence, in: Richelle /Schön /Traversa (Hrsg.), State Aid Law and Business Taxation (2016), S. 3 ff.;
Jäger, Tax Incentives Under State Aid Law: A Competition Law Perspective, in: Richelle /Schön /
Traversa (Hrsg.), State Aid Law and Business Taxation (2016), S. 39 ff.; Gau, Kompetenzbegren-
zung in der EU-Beihilfenkontrolle (2024); im Übrigen siehe Fußnoten an den entsprechenden
Stellen dieser Arbeit. Beispielhaft aus der Rechtsprechung: jüngst EuGH v. 19.12.2018, Rs. C-
374 /17 (A-Brauerei); ders. v. 28.6.2018, Rs. C-203 /16 P (Heitkamp BauHolding); ders. v.
15.11.2011, Rs. C-106 /09 P und C-107/09 P (Gibraltar); ders. v. 10.9.2024, Rs C-48 /22 P
(Google und Alphabet); ders. v. 10.9.2024, Rs. C-465 /20 P (Apple).

6 Zu der erheblichen Zunahme verbrauchsteuerlicher und insbesondere energiesteuerlicher
Beihilfenfälle vgl. Anzeiger für staatliche Beihilfen, KOM(2008) 304 endg., S. 6.



(sog. negative Integration).7 Das Anwendungsverhältnis der Wahrnehmungsbefug-
nisse untereinander ist aber bisher nicht abschließend untersucht.

Die Dissertation befasst sich zudem mit den unterschiedlichen Zielen und Wir-
kungen der einzelnen Steuernormen und die damit verbundenen Folgen für die bei-
hilfenrechtliche Tatbestandsprüfung. Auch dies lässt sich exemplarisch am Ver-
brauchsteuerrecht darstellen. Zwar sind die besonderen Verbrauchsteuern mit über
20 Prozent der Steuereinnahmen des Bundes keine leitende, aber doch eine gewich-
tige staatliche Einnahmequelle.8 Die Verbrauchsteuern sind haushaltsrelevant. Ne-
ben den Fiskalzweck treten im Rahmen der besonderen Verbrauchsteuern politisch
bedeutende Lenkungsziele. Die besteuerungsleitenden Motive können ihrerseits so-
wohl auf nationalen als auch unionalen Lenkungszielen gründen.

Den größten Anteil des jährlichen Steueraufkommens der besonderen Verbrauch-
steuern in Deutschland erbringt der Energiesteuersektor.9 Ähnliches gilt in anderen
europäischen Staaten.10 Die Energie- und Stromsteuer beruhen auf den Vorgaben der
allgemeinen Systemsteuerrichtlinie (SystemStRL)11 sowie der Energiesteuerricht-
linie (EnergieStRL)12. Dabei verfolgen die beiden nationalen Steuern nach der Vor-
stellung sowohl der zugrunde liegenden Erwägungen der Richtlinie als auch der
deutschen Gesetzesbegründung neben der Harmonisierung des Energiebinnen-
markts gleichermaßen Umweltzwecke.13 Das Gesetz soll unter anderem durch Um-
weltbeihilfen die Energiewende zugunsten erneuerbarer Energien stärken. Zugleich
versuchen die Mitgliedstaaten, bei der Umsetzung der unionalen Vorgaben durch
bestimmte Gesetze eine übermäßige, wirtschaftsfeindliche Belastung von Unterneh-
men und eine dadurch hervorgerufene Verschlechterung des eigenen Wirtschafts-
standorts zu vermeiden. Dem harmonisierten Verbrauchsteuerrecht liegen somit
zahlreiche Zwecksetzungen zugrunde. Diese Vielschichtigkeit verstärkt das un-
durchsichtige Kompetenzgefüge.

Das Energiesteuerrecht ist Paradebeispiel für die Funktionsweise der harmonisier-
ten Verbrauchsteuern und das notwendige Zusammenspiel europarechtlicher und
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7 Ausführlich unten unter Teil 2 C.II.2.
8 Summe aus Energie-, Strom-, Kaffee-, Alkohol- und Tabaksteuer, vgl. https://de.statista.

com/statistik/daten/studie/74052/umfrage/steuereinnahmen-des-bundes/ (abgerufen: 9.7.2024);
die Ertragskompetenz liegt gem. Art. 106 Abs. 1 Nr. 2 GG beim Bund, soweit die weiteren Ab-
sätze hiervon nicht abweichen. Von den heutigen besonderen Verbrauchsteuern fallen nur die
Biersteuer den Bundesländern (Art. 106 Abs. 2 Nr. 4 GG) und die örtlichen Steuern den Gemein-
den (Art. 106 Abs. 6 GG) zu.

9 Für das Jahr 2023 rund 36,66 Mrd. Euro, vgl. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/
74052/umfrage/steuereinnahmen-des-bundes/ (abgerufen: 9.7. 2024).

10 Ausführlich zu den Energiesteuern in den Mitgliedstaaten: Veröffentlichung der Kommis-
sion, Excise Duty Tables, Part II Energy products and electricity (2018).

11 RL (EG) 2008 /118 des Rates vom 16.12.2008 über das allgemeine Verbrauchsteuersystem,
zuletzt ersetzt durch RL (EU) 2020/262 des Rates v. 19.12.2019.

12 RL (EG) 2003 /96 des Rates vom 27.10.2003 zur Restrukturierung der gemeinschaftlichen
Rahmenvorschriften zur Besteuerung von Energieerzeugnissen und elektrischem Strom.

13 Vgl. beispielhaft die Erwägungsgründe der Richtlinie sowie die Gründe der ökologischen
Steuerreform v. 24.3.1999; hierzu ausführlich später unter Teil 3 C.



nationaler Regelungen. Das überlagernde Europarecht gebietet einerseits eine Be-
steuerung spezieller Verbrauchsgüter aufgrund von Richtlinien samt Mindeststeuer-
sätzen, belässt den Mitgliedstaaten zugleich gewisse Entscheidungsspielräume und
verbietet andererseits staatliche Einflussnahme durch das europäische Beihilfen-
recht. Mit treffenden Worten führt Ferdinand Kirchhof die besondere Problematik
vor Augen:14

„Die fortbestehende Freiheit der Mitgliedstaaten im Bereich der besonderen Verbrauchsteuern
und das Beihilferecht der EU führen jedoch zuweilen zu Ergebnissen, die zum Nachdenken
über die verfassungsrechtliche Kompetenzverteilung, die Kontinuität im Steuerrecht und die
rechtsstaatlichen Strukturen der besonderen Verbrauchsteuern anregen.“

Die Dissertation nimmt sich zur Aufgabe, die Bedeutung der Trias aus nationaler
Steuerhoheit, unionaler Harmonisierung und Sozialzwecksteuern für das Beihilfen-
recht aufzuarbeiten. Das Beihilfenrecht gefährdet insbesondere die Steuerplanung.
Ihm kommt somit hervorgehobene praktische Relevanz zu. Bedenkt man, dass die
Steuerplanung essentieller Bestandteil sowohl des nationalen Haushalts als auch der
Investitionsplanung privater Unternehmen ist, wird augenscheinlich, welch hohes
Interesse an einer stringenten, transparenten und planungssicheren Anwendung des
Beihilfenrechts besteht.

Das europäische Steuerrecht kommt in aller Regel dann in die Schlagzeilen, wenn
konkreten Steuervermeidungsmethoden oder versteckter mitgliedstaatlicher Wett-
bewerbspolitik begegnet werden muss.15 Dabei wird allzu oft der dogmatische
Grundbau des Europarechts übergangen. Das Europarecht und speziell das Europäi-
sche Steuerrecht ist insofern methodologisch und konzeptionell bis heute nicht gänz-
lich aufgearbeitet.16 Dies betrifft primär das unionale Binnenverhältnis der einzelnen
Wahrnehmungsbefugnisse zueinander, vorliegend also speziell die Beziehung zwi-
schen positiver Harmonisierung und Beihilfenrecht. Aber auch das Verhältnis des
Unionsrechts gegenüber dem nationalen Recht wird im besonderen Spannungsfeld
nationaler Steuerhoheit und unionalem Wettbewerbsrecht oftmals vorschnell abge-
handelt.

Zur Aufarbeitung dieser Normverhältnisse sollen, stets mit Blick auf die steuer-
rechtliche Bedeutung, unionale Grundsätze herangezogen werden: Für eine konsis-
tente Abstimmung der Rechtssätze aufeinander kann neben klassischen kompeten-
ziellen, normhierarchischen oder rechtsanwendungs-methodischen Abgrenzungen
etwa auf die Vertragsziele, das Subsidiaritäts- oder das Verhältnismäßigkeitsprinzip

4 Teil 1: Einführung

14 F. Kirchhof, BB 2015, 278, 282.
15 Für Aufregung sorgten insbesondere die Entscheidungen der Kommission zur Beihilfenre-

levanz von Tax Rulings, etwa für Starbucks (Entscheidung v. 21.10.2015, Az. SA.38374) oder
Apple (Entscheidung v. 30.8.2016, Az. SA.38373), siehe hierzu auch jüngst EuGH v. 10.9.2024,
Rs. C-465 /20 P (Apple). Beispielhaft aus der Tagespresse zu Steuervermeidung und Beihilfen-
recht: Die Welt v. 11.2.2014: „Die EU hat genug von den Steuertricks der Konzerne“, Handelsblatt
vom 21.6.2017: „Beihilfen zur Steuervermeidung sollen bestraft werden“.

16 So etwa auch Szudoczky, The Sources of EU Law and Their Relationships: Lessons for the
Field of Taxation (2014), S. 1.



zurückgegriffen werden. Die hier gewonnenen Erkenntnisse können schließlich auf
die konkreten Konfliktfelder – also Beihilfenrecht und nationales Steuerrecht einer-
seits sowie Beihilfenrecht und positive Harmonisierung andererseits – gespiegelt
werden.

B. Methodologie

Die Arbeit verfolgt methodologisch im Wesentlichen einen deduktiven Ansatz. Im
Vordergrund stehen zunächst die bereits vorgetragenen Normverhältnisse: Behan-
delt wird die Relation des unionalen Binnenmarktrechts zu dem nationalen Steuer-
recht. Ebenso befasst sich die Dissertation mit den Binnenstrukturen des Unions-
rechts, insbesondere mit dem Verhältnis der einzelnen Wahrnehmungsbefugnisse
zur Verwirklichung des Binnenmarktes. Sodann stehen das besondere Verbrauch-
steuerrecht und die Steuer als Sozialzweckinstrument im Fokus. Schließlich sollen
aufgrund der zuvor gewonnenen Erkenntnisse Schlussfolgerungen für den beihilfen-
rechtlichen Prüfungstatbestand gezogen werden. Daneben werden Entscheidungen
der Kommission und des EuGH analysiert und bewertet. Hierzu gliedert sich die
Arbeit in fünf Kapitel.

Einführend wird der Konflikt zwischen unionaler Binnenmarktkompetenz und
nationaler Besteuerungskompetenz beleuchtet (Teil 2): Warum ist gerade dieses
Kompetenzverhältnis derart streitanfällig? Wie ist der Konflikt dogmatisch zu cha-
rakterisieren? In welcher Weise wirken die Kompetenzgebiete aufeinander ein und
wie können sie in Ausgleich gebracht werden? Neben dem Problemaufriss dient der
Abschnitt insbesondere der Aufarbeitung der europarechtlichen Dogmatik, die für
das Beihilfenrecht, durch die Einbeziehung der besonderen Verbrauchsteuern aber
auch für die positive Harmonisierung von Relevanz sind. Die Grundfreiheiten sollen
aufgrund der bereits zahlreichen Aufarbeitungen in Literatur und Rechtsprechung
kurzgehalten werden. Sie dienen aber aufgrund ihrer dem Beihilfenrecht parallelen
negativen Integrationswirkung an verschiedenen Stellen als Anknüpfung für Sys-
temvergleiche.

Im Anschluss werden die Besonderheiten des Verbrauchsteuerrechts aufgearbei-
tet (Teil 3). Verbrauchsteuern und Verbrauchsabgaben sind das Herzstück der indi-
rekten, harmonisierten Besteuerung. Die besonderen Verbrauchsteuern verfolgen
neben ihrem Fiskalzweck verstärkt auch Lenkungspolitiken. Lenkungszwecke wa-
ren schon vermehrt im Blickpunkt verfassungsrechtlicher Entscheidungen. Es stel-
len sich aber vorrangig auch unions- und beihilfenrechtliche Fragen. Der Fokus soll
daher nicht auf die Umsatzsteuer, sondern auf die besonderen Verbrauchsteuern mit
Beispielen aus der Energiebesteuerung gelegt werden.

Zentrales Anliegen des Hauptteils dieser Arbeit (Teil 4) ist es, eine konsistente
Anwendung des unionalen Beihilfenrechts im Bereich des Steuerrechts unter Be-
rücksichtigung der harmonisierten Verbrauchsteuern und unter Achtung der Kom-
petenzordnung zu gewährleisten. Die unterschiedlichen Regelungen mit ihren diver-
sen Zielsetzungen führen zunächst zu einer notwendig differenzierten Betrachtung
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der Einzelregelungen zur Beurteilung des beihilfenrechtlichen Charakters. Dennoch
muss es das Ziel sein, generelle Aussagen über das Verhältnis des Beihilfen- und
Steuerrechts zu treffen. Inwieweit und in welcher Form trägt das Beihilfenrecht der
Kompetenzordnung Rechnung? Zur Beantwortung dieser Frage stehen zugleich die
Funktionen der einzelnen beihilfenrechtlichen Tatbestandsmerkmale im Fokus. Wie
also fügen sich diese – als Spielball der Kompetenzordnung – in die Prüfung ein?

Die Ergebnisse sollen abschließend in einem eigenen Kapitel (Teil 5) zusammen-
gefasst werden. Hierzu werden die wesentlichen Erkenntnisse zum Verhältnis von
unionalem Beihilfenrecht und nationalem Steuerrecht in Thesen festgehalten. Die
Arbeit rekapituliert die Bedeutung des Beihilfenrechts für Umweltsteuern als Bei-
spiel des lenkungsorientierten Verbrauchsteuerrechts. Abschließend soll ein Ver-
gleich der beihilfenrechtlichen Prüfung mit anderen Systemen (speziell den Grund-
freiheiten und dem nationalen Gleichheitsrecht) erfolgen.

6 Teil 1: Einführung



Teil 2

Europäischer Binnenmarkt und nationales Steuerrecht

Am 22.1.2019 unterzeichneten die Französische Republik und die Bundesrepublik
Deutschland den „Aachener“-Vertrag.1 Im Mittelpunkt steht die deutsch-französi-
sche Zusammenarbeit. Schon im ersten Artikel des Vertrages bekennen sich die
beiden Nationen zur Stärkung und Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion.
Weiter heißt es: „Sie bemühen sich um die Vollendung des Binnenmarkts, wirken
auf eine wettbewerbsfähige (…) Union als Grundlage für Wohlstand hin und fördern
so die wirtschaftliche, steuerliche und soziale Konvergenz sowie die Nachhaltigkeit
in allen ihren Dimensionen.“ Doch betonen in Zeiten einer europäischen Identitäts-
krise selbst die Anhänger einer vertiefenden Zusammenarbeit, dass mit ihr kein Ver-
lust der eigenen Souveränität einhergehen.2 Dies überrascht schon deshalb nicht, da
Initiativen zum europäischen Binnenmarkt und dessen Ideal einer wettbewerbsoffe-
nen Gesellschaft in der öffentlichen Debatte regelmäßig Souveränitätsbedenken der
Mitgliedstaaten begegnen.

Als ein Königsrecht zur Erhaltung der Eigenständigkeit der Mitgliedstaaten gilt
die nationale Steuerhoheit. Auch hier wird der Kompetenzkonflikt mit öffentlich-
keitswirksamer Emotionalität geführt. Abgesehen von der Besteuerung der eigenen
Bediensteten kommt der EU trotz seit Jahren andauernden Streits über eine poten-
tielle EU-Steuer keine unmittelbare eigene Steuerertragskompetenz zu. Der Begriff
des Europäischen Steuerrechts ist für den Laien insofern zumindest irreführend.3
Dass das Unionsrecht mittlerweile dennoch bestimmend auf das nationale Steuer-
recht einwirkt, ist unbestritten und für das Beihilfenrecht öffentlichkeitswirksammit
der Apple-Entscheidung der Kommission4 dargelegt worden, die jüngst auch vom
EuGH bestätigt wurde.5 Der Streit zwischen Europäischer Integration und nationaler

1 Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik über die
deutsch-französische Zusammenarbeit und Integration.

2 Stellungnahme von Bundesaußenminister Heiko Maaß aus Anlass des Kabinettsbeschlusses
zur Unterzeichnung des Vertrags von Aachen, 9.1.2019: „Engere Zusammenarbeit geht eben nicht
auf Kosten unserer Souveränität, sondern sie macht uns stärker.“; vgl. auch Auswärtiges Amt,
Artikel v. 18.1.2019, „Gemeinsam für Europa: Deutschland und Frankreich schließen Aachener
Vertrag“ (vgl. https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/maas-vertrag-von-aachen-wortlaut/
2175898, abgerufen am 11.7.2024).

3 Hierzu eingehend: Schaumburg, in: Schaumburg /Englisch (Hrsg.), Europäisches Steuer-
recht, 2. Auflage 2020, Rn. 1.1 ff.

4 Beschluss der Europäischen Kommission v. 30.8.2016, SA. 38373.
5 EuGH v. 10.9.2024, Rs. C-465 /20 P (Apple).



Steuerhoheit wurde nicht zuletzt durch die irische Reaktion gegenüber der Entschei-
dung gegenüber der Kommission mit Händen greifbar:6

„The decision leaves me with no choice but to seek Cabinet approval to appeal the decision
before the European Courts. This is necessary to defend the integrity of our tax system, to
provide tax certainty to business and to challenge the encroachment of EU state aid rules into
the sovereign Member State competence of taxation.“

A. Die Anfänge des Binnenmarktes

Wurden historisch Kriege durch Friedensverträge beendet, die dem besiegten Staat
erhebliche Reparationen auferlegten, um diesen für die Zukunft zu schwächen,7 er-
kannten die Europäer nach dem Zweiten Weltkrieg den damit verbundenen Teufels-
kreis: Zur Befriedung der europäischen Völker war die Schaffung einer wirtschaft-
lichen Verflechtung und Abhängigkeit – wie sie gerade der große europäische Vor-
denker Robert Schuman8 forderte – unumgänglich.

Die erste Wegmarke zu einer eben solchen wirtschaftlichen Öffnung und dem
damit verbundenen Fernziel der Befriedung wurde durch die Gründung eines Ge-
meinsamen Marktes im EWG-Gründungsvertrag gesetzt.9 Fortwährend wurde im
Zuge einer „integrationspolitischen Stückwerktechnik“10 der noch sehr labile Ge-
meinsame Markt stetig fortentwickelt. Als in den 1980er Jahren die damalige Euro-
päische Wirtschaftsgemeinschaft in eine Krise geriet, unternahm die Kommission
ihren ersten Versuch zur Gründung eines Binnenmarktes auf Grundlage ihres dama-
ligen Binnenmarktkonzeptes,11 das rund 300 Maßnahmen zur Vollendung eines Bin-
nenmarktes bis zum 31.12.1992 vorsah. In einer Kampfabstimmung billigten die
Mitgliedstaaten schließlich das Vorhaben und integrierten das Binnenmarktkonzept
erstmalig primärrechtlich in die Art. 13 – 15 der Einheitlichen Europäischen Akte
(EEA).12 Durch eine Vielzahl von weiteren Rechtsakten kam es bis zum 31.12.1992

8 Teil 2: Europäischer Binnenmarkt und nationales Steuerrecht

6 Stellungnahme v. Michael Noonan (irischer Finanzminister) v. 30.8.2016, Dublin; vgl. hierzu
auch die Verfahren vor dem EuG v. 14.12.2018, Rs. T-778 /16 (Irland /Kommission) und v.
15.12.2018, Rs. T-892 /16 (Apple /Kommission).

7 Vgl. hierzu Mestmäcker / Schweizer, Europäisches Wettbewerbsrecht, 3. Auflage 2014, §2
Rn. 2.

8 Sog. Schuman-Plan, Erklärung v. Robert Schuman (franz. Außenminister) v. 9.5.1950; vgl.
dazu auch: Wurm, der Schuman-Plan, Frankreich und Europa, in: Hohls /Kaelble (Hrsg.), Ge-
schichte der europäischen Integration bis 1989 (2016), S. 85 ff.

9 Erstunterzeichnung des EWG-Vertrags v. 25.3.1957 durch Belgien, Bundesrepublik
Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und Niederlande.

10 Kotzur / Schiefelbein, in: Geiger /Khan /Kotzur /Kirchmair (Hrsg.), EUV/AEUV, 7. Auf-
lage 2023, Art. 26 AEUV Rn. 3 mit Verweis auf Popper, Das Elend des Historizismus, 6. Auflage
1987.

11 Europäische Kommission, zur Vollendung des Binnenmarktes v. 14.6.1985, KOM (85) 310
endg.

12 Zur Begriffsdifferenzierung zw. Gemeinsamem Markt und Binnenmarkt vgl. etwa Schweit-
zer /Hummer /Obwexer, Europarecht: Das Recht der europäischen Union (2007), Art. 26 AEUV,



zu einer stetigen Weiterentwicklung des Binnenmarktes. Die vielfach notwendigen
Umsetzungsakte in nationales Recht und der damit einhergehende politische wie
zeitliche Zusatzaufwand aber haben gezeigt, dass auch im Anschluss um jedes Stück
europäischer Integration gerungen werden musste.

Spätestens als die in den Vertrag von Amsterdam überführte Regelung des Art. 14
EGV trotz Zeitablaufs weiterhin die Vollendung des Binnenmarktes zum 31.12.1992
vorsah,13 realisierten die Europäischen Institutionen, dass der Binnenmarkt ein fort-
währendes Projekt darstellen würde. In der Mitteilung der Kommission an das Eu-
ropäische Parlament sowie den Rat zur sogenannten Binnenmarktakte II14 führt die-
se zutreffend aus:

„Die Entwicklung des Binnenmarkts ist ein kontinuierlicher Prozess. Der Binnenmarkt muss
auf eine sich ständig verändernde Welt reagieren, in der die Politik neuen sozialen und demo-
grafischen Herausforderungen, neuen Technologien und neuen Erfordernissen sowie der Ver-
knappung der natürlichen Ressourcen und dem Klimawandel Rechnung zu tragen hat.“

Dem Datum kam somit alleine politische Symbolwirkung zu und wurde letztlich im
Rahmen der Überführung in Art. 26 AEUV durch den Vertrag von Lissabon gestri-
chen.15 Insofern verwundert es nicht, dass heute auch die „Errichtung“ und nicht
etwa das „Instandhalten“ eines Binnenmarktes in Art. 3 Abs. 3 S. 1 EUV fest-
geschrieben ist.16 Auch in weiteren Sprachfassungen wird den Unionsorganen kein
bloßer Schutz-, sondern ein Handlungsauftrag erteilt.17 Spätestens mit der Aufnah-
me der „Gewährleistung“ neben die „Verwirklichung“ des Binnenmarktes in Art. 26
Abs. 1 AEUV wird letzterer zu einer Daueraufgabe.18 Bewusst ist der Binnenmarkt
daher als Endzielbestimmung ausgestaltet. Dass damit auch stets die Titulierung
einer unvollendeten Baustelle einhergeht, spiegelt den inneren Konflikt zutreffend
wider.19

Nach Art. 26 Abs. 2 AEUV ist der Binnenmarkt „ein Raum ohne Binnengrenzen,
in dem der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital gemäß
den Bestimmungen der Verträge gewährleistet ist.“ Die Ausgestaltung des Binnen-
markts zeigt sich in den vielfachen Bestimmungen, welche die Kommission bei-

A. Die Anfänge des Binnenmarktes 9

Rn. 328 f.; Voet van Vormizeele, in van der Groeben /Schwarze /Hatje (Hrsg.), Europäisches Uni-
onsrecht, 7. Auflage 2015, Art. 26 AEUV Rn. 9 ff.

13 Vgl. Korte, in: Calliess /Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 6. Auflage 2022, Art. 26 AEUV
Rn. 5.

14 Mitteilung der Kommission v. 3.10.2012, KOM (2012) 573 final.
15 Korte, in: Calliess /Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 6. Auflage 2022, Art. 26 AEUV Rn. 6.
16 Hierzu etwa: Bast, in: Grabitz /Hilf /Nettesheim (Hrsg.), Das Recht der Europäischen Uni-

on, 82. Auflage 2024, Art. 26 AEUV Rn. 1.
17 Alle Sprachfassungen sind gleichermaßen verbindlich. Hier soll nur beispielhaft auf die

englische („establish“) sowie französische Fassung („établit“) verwiesen werden.
18 Korte, in: Calliess /Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 6. Auflage 2022, Art. 26 AEUV Rn. 35.
19 U.a. Ohr, ZBW 2012, 795, 805; Wettach, Wirtschaftswoche v. 19.12.2012, abrufbar unter:

http://www.wiwo.de/politik/europa/europa-grossbaustelle-europaeischer-binnenmarkt/7520660.
html (abgerufen: 9.7.2024).



spielhaft in ihren Mitteilungen zur Binnenmarktakte I und II aufführt.20 Geiger dif-
ferenziert die einzelnen Zielbestimmungen unter dem volkswirtschaftlichen Begriff
des „magischen Vierecks“ aus:21 Das finale Ziel des Binnenmarktes liegt demnach
in der Erreichung eines stabilen Preisniveaus, eines hohen Beschäftigungsgrads,
eines außenwirtschaftlichen Gleichgewichts sowie eines stetigen und angemessenen
Wirtschaftswachstums.

B. Binnenmarkt und Wettbewerb

Die Schaffung eines Binnenmarktes und die Erreichung der damit verbundenen
Ziele setzen zugleich die Etablierung bestimmter Regeln voraus. Hierfür bedarf es
zunächst der Ausarbeitung, welches Ideal eines Binnenmarktes die Europäischen
Verträge vorsehen.

I. Die Essentialia des Binnenmarktes

Der Binnenmarkt lebt durch transnationalen Wirtschaftsverkehr.22 Er erfordert den
Wegfall der Binnengrenzen, Art. 26 Abs. 2 AEUV. Art. 26 Abs. 1 AEUV beschreibt
darüber hinaus das Ziel der Verwirklichung und das Funktionieren des Binnenmark-
tes. In Frage steht, wie die Verwirklichung des Binnenmarktes als Endzielvorstel-
lung konkret aussehen soll.

1. Unverfälschtheit

Im Gegensatz zu Art. I–3 Abs. 2 des Entwurfs des Verfassungsvertrags23 und ent-
gegen der Vorgängerregelung des Art. 3 Abs. 1 lit. g EG fehlt heute sowohl in Art. 3
Abs. 3 EUV als auch in Art. 26 AEUV ein ausdrücklicher Hinweis auf einen freien
und unverfälschten Wettbewerb innerhalb eben dieses Binnenmarkts.24 Die Voraus-
setzung einer Unverfälschtheit des Binnenmarktes ist allerdings im Protokoll über
den Binnenmarkt und den Wettbewerb zwischen den Vertragsstaaten der Europäi-
schen Verträge festgeschrieben.25 Das Protokoll ist gemäß Art. 51 Abs. 1 EUV selbst

10 Teil 2: Europäischer Binnenmarkt und nationales Steuerrecht

20 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat zur sog. Binnen-
marktakte I (KOM(2010) 608 endg.) sowie zur sog. Binnenmarktakte II (KOM(2012) 573 final).

21 Geiger /Kirchmair, in Geiger /Khan /Kotzur /Kirchmair (Hrsg.), EUV/AEUV, 7. Auflage
2023, Art. 3 EUV Rn. 7.

22 Korte, in: Calliess /Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 6. Auflage 2022, Art. 26 AEUV Rn. 29.
23 Vorschlag des Europäischen Konvents vom 18.7.2003, CONV 850/03; vgl. dazu auch

Hrbek, Wirtschaftsdienst 2003, 655, 655.
24 Geiger /Kirchmair, in: Geiger /Khan /Kotzur /Kirchmair (Hrsg.), EUV/AEUV, 7. Auflage

2023, Art. 3 EUV Rn. 7; vgl. hierzu auch Fischer /Lourtie, Vertrag von Lissabon, 2. Auflage 2010,
S. 112.

25 Vgl. Protokoll über den Binnenmarkt und den Wettbewerb (Nr. 27), ABl. EU (2007), C 306 /
156.
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